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TOP 4: Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung, Führung und 
Finanzierung eines gemeinsamen Luftsicherheitsregisters 
- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - 

 

Beschluss: 

1. Der Ministerrat billigt den vorgelegten Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung 
zwischen dem Bund und den Ländern über die „Errichtung, Führung und 

Finanzierung eines gemeinsamen Luftsicherheitsregisters“. 

2. Der zuständige Landtagsausschuss wird im Anschluss an die 
Ministerratsbefassung entsprechend Ziffer II 2 i. V. m. Ziffer III 3 der Vereinbarung 
zwischen Landtag und Landesregierung durch die Ministerin für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau über die beabsichtigte Verwaltungs-
vereinbarung über die „Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung, Führung 

und Finanzierung eines gemeinsamen Luftsicherheitsregisters“ informiert.  

 

Erläuterungen: 

Die Luftsicherheitsbehörden der Länder können gemäß § 7a Luftsicherheitsgesetz ein 
gemeinsames Luftsicherheitsregister einrichten und führen. Durch das einheitliche 
elektronische Luftsicherheitsregister soll unter Beachtung der Bestimmungen zum 
Datenschutz und zur Datensicherheit im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung von 
Personen gemäß § 7 Luftsicherheitsgesetz der Austausch von Informationen zwischen 
dem Bund und den Ländern verbessert und das Sicherheitsniveau angehoben werden.  

Zudem soll das Verwaltungshandeln vereinfacht werden, was auch zur 
Entbürokratisierung beiträgt. Das Luftsicherheitsregister soll aktuelle Informationen 
zum Bestand und Status aller luftsicherheitsrechtlichen Zuverlässigkeits-
überprüfungen beinhalten. Für die Einrichtung und Führung des gemeinsamen 
Luftsicherheitsregisters haben sich bereits das Bundesinnenministerium und die für 
die Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen zuständigen Landes-
luftsicherheitsbehörden ausgesprochen. Gegenstand der Vereinbarung zwischen dem 
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Bund und den Bundesländern ist die Errichtung und Führung des gemeinsamen 
Luftsicherheitsregisters sowie Finanzierung durch den Bund und die Länder.  


